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Gemeinde Lehre - 2 - Satzung über die Schulbezirke 

 

Satzung der Gemeinde Lehre über die Festlegung von Schulbezirken 
für die in ihrer Trägerschaft stehenden Grundschulen 

 
Aufgrund § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit 
§ 63 Absatz 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) – jeweils in ihren derzeit geltenden 
Fassungen – hat der Rat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung am 05.12.2013 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Festlegung der Schulbezirke 

 
1. Grundschule Schunterschule Flechtorf mit Außenstelle Essenrode 
Der Schulbezirk umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Lehre. 
Die in § 2 festgesetzten Kapazitätsgrenzen sind einzuhalten. 
 
2. Grundschule Lehre 
Der Schulbezirk umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Lehre. 
Die in § 2 festgesetzten Kapazitätsgrenzen sind einzuhalten. 
 

3. Für die ab dem Schuljahr 2014/2015 bestehenden Klassen, die in den Jahren 2011, 2012 und 2013 
eingeschult wurden, bleibt es bei der bisherigen Zuordnung zu den Schulbezirken. Diese sieht wie 
folgt aus:  

- Grundschule Lehre: Ortschaft Lehre 

- Schunterschule Flechtorf: Ortschaften Beienrode und Flechtorf 

- Schunterschule Flechtorf / Außenstelle Essenrode: Ortschaften Klein Brunsrode, Groß Brunsrode 
und Essenrode 

Die Schüler der ab Sommer 2014 geschlossenen Grundschule Wendhausen (Ortschaften Essehof 
und Wendhausen) haben ab dem Schuljahr 2014 / 2015 die freie Schulwahl und sind an keine Schul-
bezirke gebunden. 
 

§ 2 
Obergrenzen in der Zügigkeit 

Aufgrund der gemeindeweiten Einzugsbereiche der Grundschulen werden die folgenden Obergrenzen 
in der Zügigkeit festgelegt: 
 
Grundschule Züge Klassen 
Grundschule Schunterschule Flechtorf 3 12 
davon Außenstelle in der Ortschaft Essenrode 1 4 
Grundschule Lehre 2 8 
 

§ 3 
In Kraft treten 

 
Diese Satzung tritt zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 
die Festlegung von Schulbezirken vom 18. Juni 2010 außer Kraft. 
 
Lehre, den 16.12.2013 

(DS) 
 

gez. Westphal 
 
 

Westphal 
Bürgermeister 


